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► Nr.  VO/2016/03626
öffentlich

Lübeck, 12.04.2016
Bericht 

Verantwortliche Bereiche:
5.610 - Stadtplanung und Bauordnung
5.660 - Stadtgrün und Verkehr

Bearbeitung: Doris Drochner (E-Mail: doris.drochner@luebeck.de Telefon: 122-5908)

Sanierung von Bushaltestellen - barrierefreier Ausbau
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

01.06.2016 Senat Nichtöffentlich zur Senatsberatung
06.06.2016 Bauausschuss Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anlass:
Anfrage von Herrn Pluschkell im Bauausschuss vom 19.03.2015
(Sitzungen des BauA am 20.04.2015, TOP 5.2.2,  am 04.05.2015, TOP 4.2.1 und am 
07.09.2015, TOP 5.2.10)

Verfahren:
Beteiligte Bereiche/Projektgruppen:
Ergebnis:
5.660 – Stadtgrün und Verkehr Der Bericht wurde inhaltlich mit dem Bereich 

abgestimmt.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja
gem. § 47 f GO ist erfolgt: X Nein
Begründung: Eine Beteiligung von Kindern und Jugendli-

chen gem. § 47 f GO ist für diesen Bericht 
nicht erforderlich, da die Belange von Kin-
dern und Jugendlichen durch diesen Bericht 
nicht berührt werden.

Die Maßnahme ist: neu
freiwillig
vorgeschrieben durch:  

Finanzielle Auswirkungen: X Nein
Ja (Anlage 1)
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Bericht:

I. Ausgangslage/Hintergrund

Herr Pluschkell hat im Bauausschuss um Beantwortung der nachfolgenden Fragen gebeten:

1. Welche Finanzmittel standen in den letzten 5 Jahren (seit 2010) für die Sanierung und 
Erneuerung von Bushaltestellen im städtischen Haushalt zur Verfügung?

2. Wie hoch ist dabei der Förderanteil?
3. Welche Haltestellen wurden in den letzten 5 Jahren baulich erneuert, - auch so, dass sie 

nunmehr barrierefrei sind (Einbau von Hochborden; Rückbau von Busbuchten usw.)?
4. Welche Maßnahmen wurden für die Jahre 2010 - 2014 konkret geplant?
5. Mit welchem Finanzaufwand?
6. Welche Maßnahmen wurden tatsächlich umgesetzt?
7. Mit welchem Finanzaufwand?
8. In welchem Umfang wurden hierbei zugesagte Fördermittel tatsächlich in Anspruch ge-

nommen?
9. Welche Maßnahmen sind für die kommenden Jahre geplant?
10. Mit welchem Finanzaufwand?

Der Bericht wurde vom Bereich Stadtplanung und Bauordnung in seiner Funktion als Aufga-
benträger für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Abstimmung mit dem Be-
reich Stadtgrün und Verkehr als Straßenbaulastträger erstellt.

Für die Beantwortung der Anfrage mussten die Daten und Fakten erst zeitaufwendig zu-
sammengestellt und die Beantwortung vor dem Hintergrund anderer Arbeiten mit einer hö-
heren Priorität zurückgestellt werden.

Zur Historie wird ausgeführt, dass bis zum Jahr 2007 für den Ausbau von Bushaltestellen 
im Einzelfall Fördergelder nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beim 
Land beantragt werden mussten. Die Gewährung von Zuwendungen erfolgte auf der Grund-
lage der „Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen für den Bau von systemgerechten 
Bushaltestellen in Schleswig-Holstein vom 06.02.1996“ 
Mit Wirkung vom 01.01.2007 ist die Aufgaben- und Ausgabenverantwortung für den soge-
nannten übrigen ÖPNV (Busverkehr) auf kommunaler Ebene gebündelt worden. Die kom-
munalen Aufgabenträger erhalten seither jährlich die sogenannten „Kommunalisierungsmit-
tel“ pauschaliert zugewiesen. Ein Teil der Mittel ist zweckgebunden für Investitionen, insbe-
sondere für den Ausbau von Bushaltestellen einzusetzen. Über die ordnungsgemäße Ver-
wendung der Fördergelder ist gegenüber dem Land jährlich ein Verwendungsnachweis zu 
erstellen.
Die Aufgabenträger haben somit seit 2007 die Möglichkeit, in eigenem Ermessen Haltestel-
len zu fördern.
Bei der Höhe der Förderung wurde seither davon ausgegangen, dass Haltestellen bisher in 
der Regel mit 75% der förderfähigen Kosten (z.B. ohne Grunderwerbs-/ und Planungskos-
ten) gefördert worden sind. Dies entsprach im Durchschnitt einer Förderung von 60% der 
tatsächlichen Kosten.
Ausgehend von den Erfahrungswerten der vorangegangenen Jahre wurden in den Folge-
jahren jeweils 100 T€ im Haushalt eingestellt und zur Finanzierung 60 T€ aus Kommunali-
sierungsmitteln zur Deckung eingesetzt.
Neben der Förderung im Rahmen dieses sogenannten „Bushaltestellenausbauprogramms“ 
können im Einzelfall Fördergelder des Landes in Anspruch genommen werden, wenn im 
Rahmen von Straßenbauprojekten oder Sonderprojekten gleichzeitig Haltestellen hergestellt 
oder ausgebaut werden.

Bei der Herstellung von Haltestellen im Rahmen von Erschließungsbaumaßnahmen besteht 
die Möglichkeit einer Finanzierung über den Erschließungsträger.



Seite: 3/5

Für die Entscheidung, welche Haltestellen wann ausgebaut werden, erfolgt immer eine Ab-
stimmung zwischen mit den im Stadtgebiet tätigen Verkehrsunternehmen, dem Straßenbau-
lastträger (Bereich 5.660) und dem Aufgabenträger (Bereich 5.610). Die Ergebnisse fließen 
in das seit dem Jahr 2002 bestehende Haltestellenausbauprogramm (HSt-P) ein.

Das HSt-P unterscheidet zwischen folgenden Maßnahmen:
 Haltestellen, die erstmalig endgültig barrierefrei hergestellt werden und bei denen eine 

Förderung aus den Kommunalisierungsmitteln möglich ist
 Haltestellen, die im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen oder Sonderprojekten herge-

stellt werden (Förderung nur im Rahmen einer Projektförderung für die Gesamtmaßnah-
me)

 Haltestellen, die im Rahmen von Erschließungsmaßnahmen gebaut werden
(Förderung tlw. im Rahmen des Gesamtprojektes)

 Haltestellen, die im Zuge von Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen ausgebaut werden.
(Keine Förderung)

Das HSt-P wird ständig an aktuelle Gegebenheiten angepasst und fortgeschrieben.

Im Rahmen der jährlichen Berichterstattung zur Umsetzung des Regionalen Nahverkehrs-
planes (RNVP) wurde in der Vergangenheit regelmäßig über die Umsetzung des Pro-
gramms berichtet. Zuletzt durch den 6. Bericht, der am 24.11.2011 (TOP 13.3, Drs. Nr.: 
356) von der Bürgerschaft zur Kenntnis genommen wurde.
Weitere Berichterstattungen wurden zurückgestellt, da ab 2012 mit der Bearbeitung des 3. 
RNVP begonnen wurde. Der 3. RNVP wurde am 18.09.2014 (VO/2014/01389) von der Bür-
gerschaft beschlossen.
Der 3. RNVP sieht im Entwicklungskonzept unter Pkt. 6.3.3 die Anpassung von Haltestellen 
an die im RNVP definierten Qualitätsstandards und die Anforderungen an die Barrierefrei-
heit vor. (s. hierzu Auszüge aus dem RNVP – Anlage 1).

II. Beantwortung der Fragen

Bezüglich der Fragen 1-8 wird zunächst auf die als Anlage 2 beigefügte Zusammenstellung 
verwiesen.

Ergänzung zu Frage 1 und 2:
Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel war unterschiedlich, lediglich die Mittel für 
Maßnahmen, bei denen eine Förderung aus Kommunalisierungsmitteln möglich (siehe oben 
Nr. 1) ist, lagen konstant bei 100 T € pro Jahr. Der Förderanteil betrug im Durchschnitt 60% 
der Ist-Kosten.

Ergänzung zu Frage Nr. 3:
Die Umsetzung eines barrierefreien ÖPNV ist eine Maßnahme aus dem 3. RNVP.
Die gesetzlich geforderte vollständige Barrierefreiheit im ÖPNV umfasst nicht nur die Bus-
haltestellen einschließlich einer entsprechenden barrierefreien Zugänglichkeit/Erreichbar-
keit, sondern auch die Fahrzeuge, das Thema Information und den Betrieb.
Um die konkreten Handlungserfordernisse für alle Bereiche festzulegen, müssen im Vorwe-
ge die für die Hansestadt Lübeck maßgeblichen Anforderungen an die Barrierefreiheit kon-
kret definiert und Kriterien für eine Priorisierung festgelegt werden. 
Es ist vorgesehen, die entsprechenden Arbeiten in drei Bearbeitungsschritten vorzuneh-
men.

1. Definition von Standards und Kriterien für die Hansestadt Lübeck (HL) – unter Zu-
grundelegung der gesetzlichen und sonstigen bindenden Vorgaben sowie mit Beteili-
gung der Interessenverbände und Entscheidung durch die Bürgerschaft.
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2. Erstellung entsprechender Datengrundlagen (z. B. Ergänzung und Aktualisierung 
des HSt-Katasters) auf der Basis der vorab definierten Anforderungen und Kriterien.

3. Erarbeitung eines Maßnahmen- /Umsetzungs-/ und Finanzierungsplanes.
 

Die Ergebnisse aus diesen drei Teilprojekten fließen in die Fortschreibung des 3. RNVP ein.
Der Abschluss der Arbeiten inkl. der Festlegung im RNVP muss auf Grund der gesetzlichen 
Vorgabe gemäß § 8 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) bis zum 
01.01.2022 erfolgt sein.

Der Auftrag zur Erarbeitung der 1. Stufe wurde am 15.12.2014 erteilt. Die Bearbeitung er-
folgt in enger Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen, dem Straßenbaulastträger 
und den Interessenvertretern.

Bei den Haltestellen, die in den vergangenen Jahren hergestellt, umgebaut oder saniert 
worden sind, wurde immer versucht, entsprechend dem aktuellen Stand der Erkenntnisse 
und Vorschriften auch die Barrierefreiheit zu berücksichtigen. Eine Aussage, ob eine Halte-
stelle den Anforderungen an eine „vollständige Barrierefreiheit“ entspricht, kann erst erfol-
gen, wenn es den oben beschriebenen Anforderungskatalog für die Hansestadt Lübeck (Er-
gänzung zu Frage 3) gibt. Hierbei ist zusätzlich darauf hinzuweisen, dass sich die Vorgaben 
im Laufe der Entwicklung auch ändern können. 

Die Haltestellen, bei denen der Rückbau einer Busbucht erfolgt ist, sind aus der Aufstellung 
in Anlage 2 ersichtlich.

Ergänzung zu Frage 4 und 5:
Hierzu wird auf das als Anlage 3 beigefügte Haltestellenausbauprogramm (HSt-Ausbaupro-
gramm verwiesen.
Bezüglich der Fördergelder – soweit es sich um Kommunalisierungsmittel handelt – konnten 
die nicht in Anspruch genommenen Mittel förderunschädlich in die Folgejahre übertragen 
werden.
Es kann davon ausgegangen werden, dass in den letzten Jahren im Mittel ca. 400 T€ jähr-
lich für den Neu-, Um- und Ausbau von Haltestellen einschließlich deren Sanierung ausge-
geben wurden.

Fragen 9 und 10:
Hierzu wird auf das beigefügte aktuelle HSt-Ausbauprogramm 2016 ff. (Anlage 4) verwie-
sen.

III: Ausblick

Für die jüngste Vergangenheit lässt sich feststellen, dass allein die Bereitstellung zusätzli-
cher finanzieller Mittel für die Sanierung, Erneuerung und Herstellung von barrierefreien 
Bushaltestellen nicht ausreicht, wenn die erforderlichen personellen Ressourcen nicht zur 
Verfügung stehen, um die Planungen, Ausschreibungen und Bauüberwachung sicherzustel-
len.

Im Zusammenhang mit den Festlegungen der für die Hansestadt Lübeck geltenden Anfor-
derungen an die Barrierefreiheit im ÖPNV (siehe hierzu Ausführungen unter Pkt. II zu Frage 
3) gilt es zu bedenken, dass alle Maßnahmen/Ausstattungen, die über die verbindlich Vor-
gegebenen hinausgehen, auch finanziert werden müssen. 

Die Verwaltung wird nach Abschluss des 1. Bearbeitungsschrittes (siehe Antwort zu Frage 
3) der Bürgerschaft eine Vorlage zur Entscheidung vorlegen, mit der für Lübeck die Anfor-
derungen an die Barrierefreiheit im ÖPNV, das heißt nicht nur für die Bushaltestellen, fest-
gelegt werden. Auf dieser Basis werden die weiteren Bearbeitungsschritte erfolgen.
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Spätestens mit Abschluss des gesamten Projektes und der Fortschreibung des aktuellen 
RNVP  wird mit dem Maßnahmenplan ein Finanzierungskonzept vorgelegt werden.
Hierauf aufbauend müssen in den Folgejahren die entsprechenden Budgets angemeldet 
und bereitgestellt werden.

Anlagen :
Anlage 1 – Auszug 3. RNVP

Anlage 2 – Übersicht 2009 – 2015

Anlage 3 – Haltestellenprogramm 2010-2012

Anlage 4 – Haltestellenprogramm 2016-2018

Senator F. - P.  Boden
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1 Bushaltestellenprogramm 2010 
 
Zusammenstellung aller für 2010 geplanten Maßnahmen 
Ansatz I-Programm für Bushaltestellen: 100.000 € (Hhst. Verkehrsplanung UA 7920) / 75.000 €  (Hhst. Straßenbau 541001.573.7816000 für Sanierung) 

Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
 
Bushaltestellenprogramm (Finanzierung über Hhst. Bushaltestellen) 
1.  St. Gertrud Marlistraße Gneisenaustraße sa 1,4 Busbucht 38.000 

(28.500?
Förder.) 

keine Bordansicht 
(Anwohnerbeschwerden) 
im Rahmen Decken-
sanierung 2010 

1 

2.  St. Gertrud Marlistraße Meesenring sa 1,4 Busbucht 38.000 
(28.500?
Förder.) 

geringe Bordansicht 
im Rahmen Decken-
sanierung 2010 

2 

3.  St. Gertrud Marliring Goebenstraße sa  Fahrbahnrand 20.000 
(15.000 
Förder.) 
=> Hh.-
Reste aus 
2009 

Herstellung 18 cm 
Bordansicht und Befestigung 
der Wartefläche 
(Koordinierung mit 
Kanalbau EBL, geschoben 
=> 2./3. Quartal 2010) 

2 

4.  Moisling Brüder-Grimm-Ring Bruchweg se 7 Buskap 10.000 
(8.000 
Förder.?) 

Endausbau des 
Provisoriums aus 2000/01 
(Asphalt mit Holzborden) 
=> wegen Hh.-sperre erst 
im Dez.  2010 angefangen 

3 

5.  Travemünde Großenhof Brodten sa 5815 Fahrbahnrand 9.000? 
(Förder.?)

Verbreiterung Wartefläche 
(Grunderwerb erfolgt) 
=> wegen Hh.-sperre nach 
2011 geschoben 

3 

 
Straßenbau-/Sonderprojekte (Finanzierung über Hhst. des jeweiligen Projektes) 
1.  Moisling Niendorfer Hauptstraße Niendorfer 

Mühlenweg 
se 
 

7 Fahrbahnrand  Projekt „Niendorfer 
Hauptstr.“, 2.BA  
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Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
=> Fertigstellung 2011 

2.  Moisling Niendorfer Hauptstraße Niendorfer 
Mühlenweg 

sa 7 Fahrbahnrand  Projekt „Niendorfer 
Hauptstr.“, 2. BA 
=> Fertigstellung 2011 

 

3.  St. Gertrud An den Schießständen Brandenbaumer 
Tannen 

sa  3 Fahrbahnrand
Verschieb. um 
ca. 200 m i. R. 
Brandenb. L. 

 Projekt „An den Schieß-
ständen /Kirschenallee“, 
gepl. ab 2010 
=> Bau erst  2011 

 

4.  St. Gertrud An den Schießständen Brandenbaumer 
Tannen 

se 3 Fahrbahnrand
Verschieb. um 
ca. 200 m i. R. 
Brandenb. L. 

 Projekt „An den Schieß-
ständen /Kirschenallee“, 
gepl. ab 2010 
=> Bau erst  2011 

 

5.  Innenstadt Sandstraße/Kohlmarkt Sandstraße / 
Kohlmarkt 

sa 1,2,4,5,6, 
7,9,11,16,
17,19,21, 
31,32,34 

Fahrbahnrand  Projekt „Mitten in Lübeck“ 
Realisierung gepl. 2010/11 
=> Bau erst  2011 

 

 
Erschließungsmaßnahmen (Finanzierung über Erschließungsträger) 
1.           
 
Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen (Finanzierung über Unterhaltungsmittel des zust. Straßenbezirkes) 
1.  St. Lorenz Süd 

 
 ZOB   Busspuren 400.000 Sanierung in Beton  

=> Fertigstellung 2011 
 

2.  Innenstadt Mühlenstraße Fegefeuer se 2 ,4 ,7 ,9 ,10, 
16,17,19,32 

Busbucht 
 

55.000? Sanierung Fahrbahn 
 (von 2009) 

 

3.  St. Jürgen Billrothstraße Sudetenstraße se 2 Fahrbahnrand  im Rahmen 
Fahrbahnsanierung, 
Bordansicht & Wartefläche 

 

4.  St. Jürgen Dorfstraße Röntgenstraße se 2 Fahrbahnrand  im Rahmen 
Fahrbahnsanierung, 
Bordansicht & Wartefläche 

 

5.  St. Jürgen Ratzeburger Allee Stresemannstraße sa 4,6,9,17 
19 

Busbucht  Sanierung im Rahmen der 
Stadtwerkemaßnahme 
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2 Bushaltestellenausbau 2010 
 
Zusammenstellung aller 2010 umgesetzten Maßnahmen 
Hinweis: von den gebauten sind noch nicht alle Hst. in Betrieb 
 
Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
 
Bushaltestellenprogramm (Finanzierung über Hhst. Bushaltestellen) 
1.  St. Gertrud Marlistraße Gneisenaustraße sa 1,4 Busbucht 38.000 

(28.500 
Förder.) 

im Rahmen Deckensanierung 
2010 
Abnahme Aug. 2010 

1 

2.  St. Gertrud Marlistraße Meesenring  sa 1,4 Busbucht 42.000 
(31.000 
Förder.) 

im Rahmen Deckensanierung 
2010 
Abnahme Aug. 2010 

2 

 
Straßenbau-/Sonderprojekte (Finanzierung über Hhst. des jeweiligen Projektes) 
1.           
 
Erschließungsmaßnahmen (Finanzierung über Erschließungsträger) 
1.           
 
Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen (Finanzierung über Unterhaltungsmittel des zust. Straßenbezirkes und über Hhst. Bushaltestellensanierung) 
1.  St. Lorenz Süd  ZOB   Busspuren 400.000 Sanierung in Beton 

erforderlich 
=> im Okt. nur angefangen 

 

2.  Innenstadt Mühlenstraße Fegefeuer se 2 ,4 ,7 ,9 ,10, 
16,17,19,32 

Busbucht 
 

55.000? Sanierung Fahrbahn in Beton 
(von 2009) 

 

3.  St. Jürgen Billrothstraße Sudetenstraße se 2 Fahrbahnrand  im Rahmen Fahrbahn-
sanierung, Bordansicht & 
Wartefläche 
Abnahme Juli  2010 

 

4.  St. Jürgen Dorfstraße Röntgenstraße se 2 Fahrbahnrand  im Rahmen Fahrbahn-
sanierung, Bordansicht & 
Wartefläche 
Abnahme Juli  2010 
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Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
5.  St. Jürgen Ratzeburger Allee Stresemannstraße sa 4,6,9,17 

19 
Busbucht  Sanierung im Rahmen 

Stadtwerkemaßnahme, 
halbstarre Decke 
=> im Okt. nur angefangen 

 

6.  St. Gertrud Eichenweg Eichenweg sa 12 Busbucht  im Rahmen der Fahrbahn-
sanierung, Fahrbahn & 
Wartefläche neu 

 

7.  St. Gertrud Eichenweg Eichenweg s3 12 Fahrbahnrand  im Rahmen der Fahrbahn-
sanierung, Fahrbahn & 
Wartefläche neu 
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3 Bushaltestellenprogramm 2011 
 
Zusammenstellung aller für 2011 geplanten Maßnahmen 
Ansatz I-Programm für Bushaltestellen: 100.000 € (Hhst. Verkehrsplanung UA 7920) / 75.000 €  (Hhst. Straßenbau 541001.573.7816000 für Sanierung) 
Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
 
Bushaltestellenprogramm (Finanzierung über Hhst. Bushaltestellen) 
1.  Moisling Brüder-Grimm-Ring Bruchweg se 7 Buskap 16.000 

(12.000 
Förder.) 

Endausbau des 
Provisoriums aus 2000/01 
(Asphalt mit Holzborden) 
=> bereits  Dez. 2010 
angefangen 

2 

2.  St. Lorenz Nord Schwartauer 
Landstraße 

Tremser Teich sa 1,10,15 Busbucht 
 

67.000 
(50.000 
Förder.?) 

behindertengerechter 
Ausbau, Prüfung 
Asphalt/Beton => gewählt 
halbstarre Decke 

2 

3.  Kücknitz Siemser Landstraße Lehmannkai sa 33 Busbucht 
 

5.000? 
 

Anhebung Bordhöhen gem. 
AK behinderter Mitbürger 
(Email v. Hr. Schulte vom 
04.08.2009)  

3 

4.  St. Gertrud Marliring Goebenstraße sa 3 Fahrbahnrand 20.000 
(15.000 
Förder.) 
=> Hh.-
Reste aus 
2009 

Herstellung 18 cm 
Bordansicht und Befestigung 
der Wartefläche (Koordi-
nierung mit Kanalbau EBL, 
aus 2010 geschoben  
=> 2. Quartal 2011) 

2 

5.  Travemünde Großenhof Brodten sa 5815 Fahrbahnrand 9.000? 
(Förder.?)

Verbreiterung Wartefläche 
(Maßnahme aus 2008, 
Grunderwerb 2010 erfolgt) 
 

3 

 
Straßenbau-/Sonderprojekte (Finanzierung über Hhst. des jeweiligen Projektes) 
1.  Moisling Niendorfer Hauptstraße Niendorfer 

Mühlenweg 
se 
 

7 Fahrbahnrand  Projekt „Niendorfer 
Hauptstr.“, 2.BA  
=> aus 2010 
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Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
2.  Moisling Niendorfer Hauptstraße Niendorfer 

Mühlenweg 
sa 7 Fahrbahnrand  Projekt „Niendorfer 

Hauptstr.“, 2. BA 
=> aus 2010 

 

3.  Moisling Niendorfer Hauptstraße Holzkoppel se 
 

7 Fahrbahnrand  Projekt „Niendorfer 
Hauptstr.“, 3.BA 

 

4.  Moisling Niendorfer Hauptstraße Holzkoppel sa 7 Fahrbahnrand  Projekt „Niendorfer 
Hauptstr.“, 3. BA 

 

5.  Moisling Niendorfer Hauptstraße Hellkamp se 
 

7 Fahrbahnrand  Projekt „Niendorfer 
Hauptstr.“, 3.BA 

 

6.  Moisling Niendorfer Hauptstraße Hellkamp sa 7 Fahrbahnrand  Projekt „Niendorfer 
Hauptstr.“, 3. BA 

 

7.  St. Gertrud An den Schießständen Brandenbaumer 
Tannen 

sa  3 Fahrbahnrand
Verschieb. um 
ca. 200m in R. 
Brandenb. L. 

 Projekt „An den Schieß-
ständen /Kirschenallee“,  
=> aus 2010 

 

8.  St. Gertrud An den Schießständen Brandenbaumer 
Tannen 

se 3 Fahrbahnrand
Verschieb. um 
ca. 200m in R. 
Brandenb. L. 

 Projekt „An den Schieß-
ständen /Kirschenallee“,  
=> aus 2010 

 

9.  Innenstadt Sandstraße/Kohlmarkt Sandstraße / 
Kohlmarkt 

sa 1,2,4,5,6, 
7,9,11,16,
17,19,21, 
31,32,34 

Fahrbahnrand  Projekt „Mitten in Lübeck“ 
Realisierung gepl. 2011 

 

 
Erschließungsmaßnahmen (Finanzierung über Erschließungsträger) 
1.           
 
Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen (Finanzierung über Unterhaltungsmittel des zust. Straßenbezirkes und über Hhst. Bushaltestellensanierung) 
1.  St. Jürgen 

 
Kronsforder Allee Krankenhaus Süd se 2,16,32 Busbucht 

 
60.000? Finanzierung prüfen 

gepl. Realisierung von 2008 
 

 

2.  St. Jürgen 
 

Kronsforder Allee Krankenhaus Süd sa 2,16,32 Busbucht? 
ggf. Umbau 
Fahrbahnrand

60.000 Finanzierung prüfen 
gepl. Realisierung von 2009 
(Verkehrsentwicklung nach 
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Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
 Fertigstellung B207n 

abwarten) => nach Aussage 
des Bezirkes dringender 
Handlungsbedarf 

3.  St. Jürgen Ratzeburger Allee Stresemannstraße se 4,6,9,17 
19 

Busbucht   Busbucht bleibt erhalten, 
Sanierung in Beton 

 

4.  Kücknitz Siemser Landstraße Kirchweg sa 33 Fahrbahnrand 5.000? Anhebung der Bordhöhen 
von derzeit 6 auf 16 cm  
=> im Rahmen der Decken-
sanierung 3./4. Quartal 

3 

5.           



Stand 08.02.11                 Seite 9 von 12 
Dokument: H:\661-2.1_Entwurf\661-2.12 Strassenentwurf\Bushaltestellen\_Allgemein\Haltestellenprogramm\Bushaltestellenprogramm 2010-12_Stand 2011-02.doc 

 
4 Bushaltestellenprogramm 2012 
 
Zusammenstellung aller für 2012 geplanten Maßnahmen 
Ansatz I-Programm für Bushaltestellen: 100.000 € (Hhst. Verkehrsplanung UA 7920) / 75.000 €  (Hhst. Straßenbau 541001.573.7816000 für Sanierung) 
Nr Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
 
Bushaltestellenprogramm (Finanzierung über Hhst. Bushaltestellen) 
1. St. Gertrud 

 
An der Hülshorst  2x (se & sa)  10 Fahrbahnrand  (neu) 

1x neu (Prüfung ob Hst.-
schildversetzung möglich) 
1x Neubau & Bau Gehweg 
Prüfung, ob noch aktuell 

3 

2. St. Lorenz 
Nord 

Vorwerker Straße Bogenstraße  se 3, 10   Prüfung ob behinderten-
gerechter Ausbau gem. 
Fahrgastbeirat vom 30.10.07 
(Eignung für Rollstuhlfahrer) 

2 

3. Kücknitz Dummersdorfer Straße / 
Kirchplatz 

Kirchplatz se 32 noch offen, z. 
Z. Busbucht 

15.000? 
(8.000 
Förder.) 

Variantenprüfung aus 2007, 
ggf. Endausbau später 
=> Hinweis auch aus Bürger-
beteiligung zur Liniennetz-
optimierung 2010 

3 

4. St. Lorenz 
Nord 

Steinrader Damm Hahnenkamp se  7 Fahrbahnrand 15.000€? Herstellung einer 
regelkonformen Wartefläche 
Bürgeranfrage aus 2009 

3 

 
Straßenbau-/Sonderprojekte (Finanzierung über Hhst. des jeweiligen Projektes) 
1. St. Gertrud An den Schießständen & 

Kirschenallee 
(10 Hst. betroffen) se 

& 
sa 

3 Fahrbahnrand  Projekt „An den Schieß-
ständen/ Kirschenallee“, gepl. 
ab 2012 

 

2. St. Lorenz 
Nord 

Wisbystraße Wisbystraße se 7,11 Fahrbahnrand  Projekt „Wisbystraße“ 
aus 2009, gepl. für 2012 

 

3. St. Lorenz 
Nord 

Wisbystraße Wisbystraße sa 7,11 Fahrbahnrand  Projekt „Wisbystraße“ 
aus 2009, gepl. für 2012 

 

4. St. Gertrud Brandenbaumer (10 Hst. betroffen) sa 3 Verschiebung  Projekt „Brandenbaumer Lstr.  
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Nr Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung BKosten Bemerkung P 
Landstraße  & 

se 
der Haltestellen 
prüfen 

Kantstraße bis BÜ“  
aus 2003 und folgende, gepl. 
ab 2014 

5. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  
 

Endhaltestelle 
Eichholz  

sa 
& 
se 

3, 5 Verschiebung 
der Haltestellen 
prüfen 

 Projekt „Brandenbaumer Lstr. 
BÜ bis Stadtgrenze“  
gepl. ab 2012 

 

6. St. Gertrud Roeckstraße Roeckstraße  sa 1,3,4,10
,11,21 

Prüfung 
Busbucht/ 
Fahrbahnrand 

 Straßenräumlicher Gesamt-
entwurf von Krügerstraße bis 
Zufahrt LYC  
(Vorpl. 610.4 aus 2004) 

2 

7. St. Gertrud Roeckstraße Roeckstraße  se 1,3,4,10
,11,21 

Busbucht soll 
gem. SL 
erhalten 
bleiben, da 
Doppelhst. 

 Straßenräumlicher Gesamt-
entwurf von Krügerstraße bis 
Zufahrt LYC 
(Vorpl. 610.4 aus 2004) 

2 

8.          
 
Erschließungsmaßnahmen (Finanzierung über Erschließungsträger) 
1.          
 
Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen (Finanzierung über Unterhaltungsmittel des zust. Straßenbezirkes und über Hhst. Bushaltestellensanierung) 
1. St. Gertrud Gustav-Radbruch-Platz GRP H.steige 1-3  1,4,11,10, 

12,21,31, 
30,32,34, 
40 

  Sanierung in Beton 
erforderlich, Gesamtkonzept ? 
=> nicht aus Unterhaltungs-
mitteln finanzierbar 

 

2. St. Lorenz 
Nord 

Fackenburger Allee Ibis Hotel se 2,12,17,19 Busbucht  Sanierung in Beton 
 

 

3.          
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5 Ausbau- und Sanierungsprogramm Folgejahre 
 
Zusammenstellung aller für ... geplanten Maßnahmen 
Ansatz I-Programm für Bushaltestellen: 100.000 € (Hhst. Verkehrsplanung UA 7920) / 75.000 €  (Hhst. Straßenbau 541001.573.7816000 für Sanierung) 
Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung Kosten Bemerkung P 
 
Bushaltestellenprogramm (Finanzierung über Hhst. Bushaltestellen) 
1. Kücknitz Ostpreußenring Ostpreußenring se 

& 
sa 

31, 33, 
34 
 

2x Busbucht => 
Umgestaltung 
FBR-Hst. 

100.000
€??? 

ggf. Reduzierung Fahrbahn-
breiten, Abkröpfung Ostpreußen-
ring, Fußgängerüberweg, LSA-
Optimierung  

2 

2. St. Lorenz 
Nord 

Schönböckener Straße Pfitznerstraße se 7 Busbucht 5-
10.000€
? 

Ausbau Wartefläche einschl. RW 
(sehr schlechte Asphalt-
befestigung) und Anhebung 
Bordhöhen (derzeit 2cm) 

2 

3. St. Lorenz 
Nord 

Schwartauer Allee Drögestraße sa 1, 3, 
10, 15, 
31 

Fahrbahnrand ? Bürgerwunsch aus Liniennetz-
optimierung, Wartefläche sehr 
schlechter Zustand 
=>Anhebung Bordhöhen & 
Ausbau Wartefläche 

3 

4. St. Lorenz 
Nord 

Friedhofsallee Vorwerker Friedhof 
E1 

sa 12, 19 Busbucht 
(Großstein-
pflaster) 

? Bürgerwunsch aus Liniennetz-
optimierung, Wartefläche nur 8m 
lang, für Gelenkbusse zu kurz 
=>Verlängerung Wartefläche 
prüfen 

3 

5. Travemünde Mittschiffs Mittschiffs se 
& 
sa 

35 2x FBR-Hst. 2x 
7.000? 

Bürgerwunsch aus Liniennetz-
optimierung, Wartefläche nur 6-
6,5m lang, geringe Bordansicht 
=>Verschiebung prüfen 
(nur 6 Fahrten am Tag, 
Fahrgastzahlen?) 

3 

6. Travemünde Teutendorfer Weg Siebenberg 
(ggf. auch Langer 
Bogen) 

 sa 35 FBR-Hst. 10.000? Bürgerwunsch aus Liniennetz-
optimierung, keine Bordansicht 
da Muldenrinne 
=>Ausbildung einer Wartefläche 
(Fahrgastzahlen?) 

3 



Stand 08.02.11                 Seite 12 von 12 
Dokument: H:\661-2.1_Entwurf\661-2.12 Strassenentwurf\Bushaltestellen\_Allgemein\Haltestellenprogramm\Bushaltestellenprogramm 2010-12_Stand 2011-02.doc 

Nr. Stadtteil Straße Hst. Name Ri. Linien Ausbildung Kosten Bemerkung P 
 
Straßenbau-/Sonderprojekte (Finanzierung über Hhst. des jeweiligen Projektes) 
1. St. Gertrud Brandenbaumer 

Landstraße  
Pensebusch sa 5 Busbucht => 

FBR ? 
 Abstimmung mit Ausbaukonzept 

(gepl. 2014)  
 

2. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Pensebusch se 5 Busbucht => 
FBR ? 

 Abstimmung mit Ausbaukonzept 
(gepl. 2014)  

 

3. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Dreifelderweg sa 5 Busbucht => 
FBR ? 

26.000 
€ 

(von 2003) Abstimmung mit 
Ausbaukonzept (gepl. 2014)  

 

4. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Dreifelderweg s3 5 Busbucht => 
FBR ? 

 Abstimmung mit Ausbaukonzept 
(gepl. 2014)  

 

5. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Dieselstraße sa 5 Busbucht => 
FBR ? 

52.000 
€ 

(von 2003) Abstimmung mit 
Ausbaukonzept (gepl. 2014)  

 

6. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Dieselstraße se 5 Busbucht => 
FBR ? 

 (von 2003) Abstimmung mit 
Ausbaukonzept (gepl. 2014)  

 

7. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Guerickestraße se 5 Busbucht => 
FBR ? 

 (von 2003) Abstimmung mit 
Ausbaukonzept (gepl. 2014)  

 

8. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Guerickestraße sa 5 Busbucht => 
FBR ? 

26.000 
€ 

(von 2003) Abstimmung mit 
Ausbaukonzept (gepl. 2014)  

 

9. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Eichholz Teich sa 5 Busbucht => 
FBR ? 

32.000 
€ 

(von 2003) Abstimmung mit 
Ausbaukonzept (gepl. 2014)  

 

10. St. Gertrud Brandenbaumer 
Landstraße  

Eichholz Teich se 5 Busbucht => 
FBR ? 

 (von 2003) Abstimmung mit 
Ausbaukonzept (gepl. 2014) 

 

11. St. Lorenz Süd Moislinger Allee - 
Lindenplatz 2.BA 

Stadtwerke sa 5,15 
 

Fahrbahnrand  geschoben von 2007 auf 2013  

12. Travemünde Skandinavienkai / 
Nordgate 

Skandinavienkai se 30,31, 
40 

Planung noch 
offen 

 Provisorium auf Hafenfläche, 
Baudurchführung LHG 

3 

13. Travemünde Skandinavienkai / 
Nordgate 

Skandinavienkai sa 30,31, 
40 

Planung noch 
offen 

 Provisorium auf Hafenfläche, 
Baudurchführung LHG 

 

 
Erschließungsmaßnahmen (Finanzierung über Erschließungsträger) 
1.          
Sanierungs-/Unterhaltungsmaßnahmen (Finanzierung über Unterhaltungsmittel des zust. Straßenbezirkes und über Hhst. Bushaltestellensanierung) 
1.          
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